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L37089 Dienstgeberabgabe Wien

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

DienstgeberabgabeG Wr §6a Abs1

KommStG 1993 §6a Abs1

Rechtssatz

Erfolgt die Zahlung eines Dritten an einen Gläubiger des Abgabep9ichtigen auf Anweisung durch den Vertreter des

Abgabep9ichtigen nicht in Erfüllung einer Verbindlichkeit des Dritten gegenüber dem Abgabep9ichtigen, sondern "auf

Kredit" (wird also zur Erfüllung der Verbindlichkeit des Abgabep9ichtigen gegenüber einem Gläubiger eine

Verbindlichkeit des Abgabep9ichtigen gegenüber diesem Dritten begründet; "Gläubigerwechsel"), so ist zu beachten,

dass den Geschäftsführer zwar lediglich die P9icht tri@t, für die Abgabenentrichtung aus den vorhandenen Mitteln der

Gesellschaft zu sorgen (und die Mittel insbesondere nicht zur bevorzugten Befriedigung anderer

Gesellschaftsschulden zu verwenden). Es kann dem Vertreter nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass er es

unterlassen hat, zur Entrichtung fälliger Abgaben Kredite aufzunehmen (vgl. VwGH 26.6.2007, 2004/13/0032; vgl.

hingegen deutscher BFH 11.11.2015, VII B 57/15, Rz 8: Entscheidend ist, ob Mittel zur Begleichung der Steuerschulden

verfügbar sind bzw. beschafft werden können). Hat der Geschäftsführer aber tatsächlich Kredite aufgenommen oder in

anderer Weise Mittel bescha@t, so unterliegen die damit gewonnenen Mittel (unabhängig davon, ob diese formal in

den Rechenkreis des Abgabep9ichtigen aufgenommen werden) der Verp9ichtung zur Gleichbehandlung. Auch wenn

durch diesen Gläubigerwechsel insgesamt die spätere Insolvenzmasse nicht verringert wird und diese Handlung -

unter Umständen - anfechtungsfest ist, ist der Abgabengläubiger benachteiligt, wenn diese Mittel nicht auch anteilig

zur Begleichung seiner Forderungen verwendet werden. Dies gilt auch dann, wenn Mittel vom Dritten ausschließlich

zur Befriedigung konkret bezi@erter Forderungen von konkret genannten Gläubigern gewährt werden und die Zahlung

unmittelbar an diese Gläubiger erfolgt. Diese Befriedigung ist zwar anfechtungsfest, weil der Vorgang für die Masse

(insgesamt) nicht nachteilig ist (vgl. OGH 8.8.2012, 3 Ob 79/12g). Soweit diese Mittelgewährung und Zahlung aber

(auch) vom Vertreter veranlasst wurde (von ihm zu beein9ussen war), liegt dennoch eine von ihm zu verantwortende

Ungleichbehandlung des Abgabengläubigers vor, wenn dieser - anders als der befriedigte Gläubiger - keine anteilige

Zahlung erhalten hat (vgl. auch BFH 12.7.1983, VII B 19/83).
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